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Fotos und Videos von Ihnen 
und von Ihren Kindern und Jugendlichen 
Die Evangelische Jugend Mitteldeutschland macht viele spannende und 

schöne Veranstaltungen.  

Viele Kinder und Jugendliche machen etwas zusammen.  

Dabei lernen sie viel Neues. Und sie haben Spaß miteinander. 

Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich lange an die schönen 

Veranstaltungen erinnern können.  

Und wir möchten viele Menschen über unsere Veranstaltungen 

informieren.  

Deshalb machen wir immer wieder Fotos und Videos.  

Manchmal kommen auch Fotografen und machen Fotos und Videos. 

Auf einigen Fotos und Videos sind auch Sie zu sehen.  

Oder ihr Kind ist dort zu sehen.  

Oder ein Mensch ist zu sehen, den Sie betreuen. 

Dürfen wir diese Fotos und Videos anderen Menschen zeigen?  
Zum Beispiel: 

Die Fotos werden gedruckt: 

• in einem Zeitungs-Bericht oder in einem Gemeinde-Brief 

• im Veranstaltungs-Kalender für das nächste Jahr 

• in einem Bericht über die Jugend-Arbeit  

Die Fotos und Videos sind auf einer CD oder DVD: 

• für die Kinder und Jugendlichen oder für die Eltern 

• oder für den Betreuer oder die Betreuerin. 
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Die Fotos und Videos werden als E-Mail verschickt: 

• an die Eltern 

• an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von einer Veranstaltung 

Fotos und Videos sind im Internet zu sehen. 

Zum Beispiel: 

• auf unseren Internet-Seiten 

• in unserem Internet-Tagebuch. Das heißt auch Blog  

• auf unseren facebook-Seiten. 

Das ist eine Internet-Seite. 

Hier kann man Nachrichten für Freunde schreiben. 

Wir sprechen fähs-buk.  

• auf YouTube. 

Das ist eine Internet-Seite mit kleinen Filmen. 

Wir sprechen ju-tjub. 

Manchmal schreiben wir auch die Namen zu den Fotos.  

Zum Beispiel:  

wenn ein Bild in einer Zeitung gedruckt wird  

oder in einem Gemeindebrief.  

Meistens schreiben wir dann nur den Vornamen.  

Zum Beispiel:  

Claudia und Lisa bereiten das nächste Spiel vor.  

Im Internet schreiben wir keine Namen zu den Fotos. 

Achtung: 
Wir dürfen die Fotos nur drucken, wenn Sie einverstanden sind.  
Wir dürfen Fotos und Videos nur ins Internet stellen,  

wenn Sie einverstanden sind.  
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Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren müssen die Eltern damit 

einverstanden sein.  

Auch Jugendliche über 14 Jahren müssen damit einverstanden sein. 

Wenn jemand einen gesetzlichen Betreuer hat, muss der Betreuer 

einverstanden sein. 

Sonst dürfen wir die Fotos und Videos nicht verwenden. 

Bitte erlauben Sie uns, Fotos und Videos von Ihnen oder Ihrem Kind zu 

verwenden,oder von der Person, die Sie betreuen. 

Ich erlaube,  
dass die Evangelische Jugend Fotos und Videos verwendet, 

• auf denen ich zu sehen bin. 

• auf denen mein Kind zu sehen ist. 

• auf denen die Person zu sehen ist, 

die ich betreue. 

Ich erlaube,  
dass die Evangelische Jugend den Vornamen und Nachnamen bei dem 

Foto benutzt:  

Bitte kreuzen Sie an: £ ja  £ nein 

_______________________________________________________ 

Nachname von der Person auf dem Foto oder Video 

________________________________________________________ 

Vorname von der Person  

________________________________________________________ 

Geburts-Datum von der Person  
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Sie können auch sagen:  

Nein, Fotos und Videos von mir oder meinem Kind dürfen Sie nicht 

verwenden. 

Fotos und Videos von der Person, die ich betreue, dürfen Sie nicht 

verwenden.  

Das ist auch in Ordnung.  

Sie erlauben es uns freiwillig.  

Sie können uns immer sagen oder schreiben: 

Sie dürfen die Fotos und Videos nicht mehr verwenden.  

Dann verwenden wir sie nicht mehr neu. 

Die Fotos stehen aber vielleicht noch in dem Programm für das nächste 

Jahr.  

Oder in einem Bericht über die Veranstaltung.  

Oder in einem Film über unsere Arbeit. 

 

________________________________________________________ 

Ort und Datum 

________________________________________________________ 

Unterschrift 

• von der Person über 18 Jahre auf dem Foto oder Video  

• oder von Mutter, Vater oder einem anderen Sorge-Berechtigten 

• oder vom gesetzlichen Betreuer oder der gesetzlichen Betreuerin 

________________________________________________________ 

• Unterschrift vom Jugendlichen über 14 Jahren  

auf dem Foto oder Video  
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In Leichte Sprache übertragen von: 
Holtz & Faust GbR 
Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache 
E-Mail: info@holtz-und-faust.de 
Auf Lesbarkeit geprüft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Westfalenfleiß 
gGmbH, Münster 


